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Titel Abänderung der Vollziehungsverordnung vom 
23. Januar 1956 zum Gesetz über die Wahlen und 
Abstimmungen vom 4. Dezember 1955 

Ordnungsnummer  

Datum 08.03.1965 
 
[S. 33] Der Regierungsrat beschliesst: 
I. § 50 der Vollziehungsverordnung vom 23. Januar 1956 zum Gesetz über die Wahlen 
und Abstimmungen vom 4. Dezember 1955 wird wie folgt abgeändert: 
Beschlüsse des Kantonsrates über neue einmalige Ausgaben für einen bestimmten 
Zweck im Betrag von mehr als Fr. 500000.– und höchstens Fr. 3000000.– oder neue 
jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als Fr. 50000.– und höchstens 
Fr. 300000.– sind durch das Büro des Kantonsrates unter Angabe der 
Referendumsfrist im Amtsblatt zu veröffentlichen. 
II. Diese Änderung tritt mit ihrer Genehmigung durch den Kantonsrat in Kraft. 
III. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 8. März 1965. 
 
Im Namen des Regierungsrates, 
Der Präsident: Der Staatsschreiber: 
E. Brugger Dr. Isler 
 
Vorstehende Verordnungsabänderung wird genehmigt. 
 
Zürich, den 8. März 1965. 
 
Im Namen des Kantonsrates, 
Der Präsident: Der Sekretär: 
P. Gysel E. Stutz 
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